
StGB

lichem Tadel bestraft oder von einem gesellschaftlichen Organ der Rechts
pflege zur Verantwortung gezogen.

(3) Schund- und Schmutzerzeugnisse sind Druck- oder ähnliche Erzeug
nisse, die geeignet sind, bei Kindern und Jugendlichen Neigungen zu 
Rassen- und Völkerhaß, Grausamkeit, Menschenverachtung, Gewalttätig
keit oder Mord oder anderen Straftaten sowie geschlechtliche Verirrungen 
hervorzurufen.

Wer als Erwachsener
1. Kinder oder Jugendliche zum Alkoholmißbrauch verleitet;
2. pflichtwidrig den Alkoholmißbrauch durch Abgabe alkoholischer Ge

tränke an Kinder oder Jugendliche begünstigt oder den Alkoholmiß
brauch pflichtwidrig nicht verhindert,

wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Verurteilung auf 
Bewährung, Geldstrafe oder mit öffentlichem Tadel bestraft oder von 
einem gesellschaftlichen Organ der Rechtspflege zur Verantwortung ge
zogen.

(1) Wer ein Kind zu sexuellen Handlungen mißbraucht, wird mit Frei
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung be
straft.

(2) Wer durch die Tat fahrlässig eine erhebliche Schädigung des Kindes 
verursacht oder bereits wegen einer derartigen Handlung bestraft ist, 
wird mit Freiheitsstrafe von zwei bis zu acht Jahren bestraft.

(3) Wer durch die Tat fahrlässig den Tod des Kindes verursacht, wird 
mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft.

(4) Der Versuch ist strafbar.
(5) Kind im Sinne dieses Gesetzes ist, wer noch nicht vierzehn Jahre 

alt ist.

(1) Ein Erwachsener, der einen Jugendlichen anderen Geschlechts zwi
schen vierzehn und sechzehn Jahren unter Ausnutzung der moralischen 
Unreife durch Geschenke, Versprechen von Vorteilen oder in ähnlicher 
Weise dazu mißbraucht, mit ihm Geschlechtsverkehr auszuüben oder ge
schlechtsverkehrsähnliche Handlungen vorzunehmen, wird mit Freiheits
strafe bis zu zwei Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung bestraft.

(2) Die Strafverfolgung verjährt in zwei Jahren.
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